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PROTOCKOLL 18 

Polizeiverordnung- Vorschriften betreffend a.:Le ·Eigenschaften 
von Radargeraten und von Geraten zur Anzeige der Wendege­
schwindigkeit in der Rheinschiffahrt 

Beschluss 

Die Zentralkommiss,ion 

1. hebt mit Wirkung vom loO:lttober 1969 die durch Beschluss
1958-III-21 angenommenen Vorschriften auf,

2. nimmt die neuen Vorschriften betreffend die Eigenschaften
von Radargeraten und von Geraten zur Anzeige der Wendege­
schwindigkeit i:ri der Rheinschiffahrt, die diesem Beschluss
als Anlage beiliegen,an.

Diese Vorschriften treten am l.,Oktober 1969 in Kraft,

- mit sofortiger Wirkung bezüglich der ZulaSs:üng:
neuer Geratetypen,
vorb eha.l tl i ch f o lgender tlèbërgangsl:Sestimmungeh.:·, ·. ·.· · :�
bezUglich der Eenutzung von Geratetypen, die vor dem
l.Oktober 1969 zugelassen worden sind. Diese Gera.te
kënnen bis zum 30. S,ptember 1974 in Betrieb genommen 
und bis zum 30. September 1979 verwendet werden, 

3. fordert die Regierungen aijf,

- diese in der Anlage zu Beschluss 1968-I-21 aufgefUhrten
Vorschriften über die Zulassung von Radargeraten
anzuwenden,

- die von jedem Land zugelassenen Typen gegenseitig anzu­
erkennen,

- die Zentralkommission liber die Ausftihrung dieser ·Kuf­
forderung zu unterrichten .. und

- ihr die zugelassenen Typen jeweils mitzuteilen.
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